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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften 
und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes 

A. Problem und Ziel
Angesichts der massiven Verschärfung der Bedrohungslage in Europa infolge des 
russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wird die Bundeswehr noch konse-
quenter auf die Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet. Dieser Kernauf-
trag ist strukturbestimmend. In der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesre-
gierung und in den Verteidigungspolitischen Richtlinien werden die strategischen 
Prioritäten der Verteidigungspolitik formuliert. Die darin identifizierten Bedro-
hungen haben sich durch die aktuellen Herausforderungen bestätigt. Schon jetzt 
sind vermehrt Angriffe in hybrider Form auf Netze und kritische Infrastrukturen 
zu verzeichnen. Mit seinem Handeln stellt Russland die europäische Sicherheits-
ordnung fundamental in Frage. Die Auswirkungen sind global spürbar und wirken 
verschärfend auf regionale wie systemische Konflikte. Russland wird auf abseh-
bare Zeit die größte Gefahr für die Sicherheit in Europa bleiben und schafft mili-
tärisch die personellen und materiellen Voraussetzungen dafür, um innerhalb we-
niger Jahre in der Lage zu sein, NATO-Territorium angreifen zu können. Daraus 
folgt, dass Deutschland seine Fähigkeiten zur gesamtstaatlichen Verteidigung 
nachhaltig verbessern muss. Deutschland hat sich verpflichtet, einen angemesse-
nen und bedeutenden Beitrag zum transatlantischen Bündnis zu leisten. Für eine 
glaubhafte Abschreckungspolitik ist es notwendig, dass wir einer Aggression 
schlagkräftig, rasch und über einen längeren Zeitraum hinweg gezielt entgegen-
treten können. 

Den veränderten sicherheitspolitischen und militärischen Anforderungen werden 
unsere Streitkräfte nur gerecht, wenn sie über einsatzbereite, kaltstartfähige und 
durchhaltefähige Einheiten, Verbände und Großverbände verfügen. Dies bedingt 
neben einer Optimierung der materiellen Ausstattung auch eine erhebliche Ver-
besserung der personellen Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit im Spannungs- 
und Verteidigungsfall. Als planerische Zielgröße verfügt die Bundeswehr derzeit 
über einen Friedensumfang von 203 300 aktiven Soldatinnen und Soldaten, denen 
jedoch aktuell nur ca. 181 000 Soldatinnen und Soldaten gegenüberstehen. Eine 
strukturgebundene Reserve von 60 000 Dienstposten befindet sich im Aufbau. 
Demgegenüber erfordert der deutsche Beitrag zur Bündnisverteidigung nach heu-
tiger Bewertung langfristig insgesamt einen Verteidigungsumfang zwischen 
370 000 und 460 000 Soldatinnen und Soldaten. Der für den Verteidigungsbeitrag 
erforderliche Personalumfang ist im Frieden zu erheblichen Teilen nicht aktiv, 
muss jedoch schnell aus einer stabilen und einsatzbereiten Reserve aufwachsen 
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können. Eine qualitativ wie quantitativ starke Reserve ist unverzichtbar. Eine 
schnelle und umfassende Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit ist von grundlegen-
der Bedeutung, um in Krise und Krieg langfristig bestehen und Deutschland und 
seine Verbündeten erfolgreich verteidigen zu können. Dies bereits im Frieden 
glaubhaft anzulegen, ist ein zentraler Baustein der Abschreckung und verhindert 
letztlich, einen Krieg auch tatsächlich führen zu müssen. 

Mit der Aussetzung der verpflichtenden Einberufung zum Grundwehrdienst durch 
das Wehrrechtsänderungsgesetz 2011 vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 678) sind 
auch die Strukturen für eine Wehrerfassung, Musterung und eine Heranziehung 
zum Grundwehrdienst (insbesondere die 52 Kreiswehrersatzämter) weggefallen, 
obwohl die auf Artikel 12a des Grundgesetzes und dem Wehrpflichtgesetz 
(WPflG) beruhende Wehrpflicht für deutsche Männer als potenzielle Verpflich-
tung weiterbesteht. Dies hat zur Folge, dass heute kein umfassendes Lagebild hin-
sichtlich der jeweils der Wehrpflicht unterfallenden Geburtsjahrgänge und deren 
Bereitschaft sowie ihrer Fähigkeiten für einen Wehrdienst vorliegt. Aktuell ver-
fügt die Bundeswehr nicht über ausreichende Daten darüber, wer im Spannungs- 
und Verteidigungsfall einberufen und herangezogen werden kann, wie geeignet 
die Männer sind und welche Qualifikationen sie haben. Dies muss sich ändern. 
Notwendig ist eine modernisierte Wehrerfassung, um effektiver und zielgerichtet 
das Potenzial der Wehrpflichtigen sowie der künftigen Reservistinnen und Reser-
visten zu erfassen. Damit wird eine wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, 
bei einer Reaktivierung der Wehrpflicht im Spannungs- und Verteidigungsfall un-
mittelbar auf einen belastbaren Datenbestand und bestehende administrative 
Strukturen zurückgreifen zu können. Darüber hinaus ist anstelle des „freiwilligen 
Wehrdienstes als besonderes staatsbürgerliches Engagement“ eine neue Form des 
freiwilligen Wehrdienstes („Basiswehrdienst“) einzuführen, um hierdurch in ei-
nem angemessenen Zeitrahmen den Umfang der zur Verfügung stehenden Reser-
vistinnen und Reservisten zu erhöhen. 

B. Lösung 
Der Gesetzentwurf zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften und 
zur Einführung eines neuen Wehrdienstes verfolgt vor dem Hintergrund der ge-
genwärtigen Lage und Entwicklung zwei Zielsetzungen. Einerseits geht es um die 
Erhöhung des Potenzials an Reservistinnen und Reservisten. Andererseits soll ein 
verbessertes Lagebild über Eignung und Bereitschaft für den Dienst in den Streit-
kräften in den hierfür in Frage kommenden Jahrgängen erreicht werden. Hierzu 
sind in erster Linie Regelungen im WPflG und im Soldatengesetz (SG) erforder-
lich. 

So wird die im WPflG verankerte Erfassung unabhängig vom Spannungs- und 
Verteidigungsfall reaktiviert und gleichzeitig an das aktuelle Melderecht und die 
damit verbundenen IT-gestützten Verfahren angepasst. Dies stellt gegenüber dem 
früheren Erfassungsverfahren auch eine Entlastung für die Meldebehörden der 
Bundesländer dar. Hinzu kommt eine verpflichtende Befragung der wehrpflichti-
gen Männer über die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Wehrdienstleistung sowie 
zu Bildungsabschlüssen, sonstigen Befähigungen und Qualifikationen. Die Ab-
gabe der Erklärung soll ab Inkrafttreten des Gesetzes für Wehrpflichtige, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde ver-
pflichtend sein. Es ist davon auszugehen, dass die Befragung – in Verbindung mit 
umfassenden Informationen über berufliche Möglichkeiten und Perspektiven in 
den Streitkräften – zu einer intensiveren Befassung der jüngeren Generationen mit 
dem militärischen Dienst führt und damit auch die Anzahl freiwilliger Bewerbun-
gen steigen wird. Daneben soll die bereits jetzt in § 58c SG vorgesehene 
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Möglichkeit bestehen bleiben, Personen über Tätigkeiten in den Streitkräften zu 
informieren. Darüber hinaus wird nicht wehrpflichtigen Personen die Möglichkeit 
einer freiwilligen Teilnahme an der vorgesehenen Befragung eingeräumt. 

Durch den neuen Wehrdienst sollen zunächst zusätzlich zu den bisherigen Wehr-
dienst Leistenden weitere Personen im Rahmen eines einheitlichen Dienstrechts 
nach dem SG gewonnen werden. In Abhängigkeit von der Aufnahmefähigkeit der 
Streitkräfte und den sich erst entwickelnden administrativen Strukturen soll dies 
zunächst in einem ergänzenden Umfang von 5 000 Personen zusätzlich zu den 
bislang schon Freiwilligen Wehrdienst Leistenden erfolgen, verbunden mit der 
Option einer schrittweisen Erhöhung, welche sich aus dem Haushaltsgesetz des 
jeweiligen Kalenderjahres ergibt. Dieser neue Wehrdienst tritt in Form eines Ba-
siswehrdienstes mit neuen Inhalten und Ausbildungen an die Stelle des bisherigen 
Freiwilligen Wehrdienstes als besonderes staatsbürgerliches Engagement (§ 58b 
SG) und ermöglicht eine Verpflichtungsdauer von sechs bis 23 Monaten. Damit 
wird allen Personen unabhängig vom Geschlecht wie bisher die Möglichkeit er-
öffnet, freiwillig Wehrdienst zu leisten. 

Vorgesehen ist, dass nur diejenigen Wehrpflichtigen erfasst werden und einer 
Verpflichtung zur Abgabe einer Bereitschaftserklärung unterworfen werden, die 
nach dem 31. Dezember 2006 geboren wurden. Eine Anwendung der Neurege-
lungen auf frühere Geburtsjahrgänge, die seit Inkrafttreten des Wehrrechtsände-
rungsgesetzes 2011 nicht mehr erfasst wurden (das ginge bei umfassender Be-
trachtung bis zum Geburtsjahrgang 1993 zurück), erfolgt außerhalb des Span-
nungs- und Verteidigungsfalles nicht. Ein derartiger Umfang von Erfassungen 
und Befragungen wäre kurzfristig durch die Melde- und Wehrersatzbehörden 
kaum zu bewältigen und stünde auch nicht im Verhältnis zu dem damit verfolgten 
Zweck, ein möglichst aktuelles Lagebild zu erreichen. Beginnend mit dem Ge-
burtsjahrgang 2007 werden in den nächsten Jahren sukzessiv weitere Geburtsjahr-
gänge einbezogen und einer Verpflichtung zur Abgabe einer Bereitschaftserklä-
rung unterworfen. Damit wird gewährleistet, dass sich das aktuelle Lagebild im 
Laufe der Zeit auf eine immer größere Anzahl von Wehrpflichtigen erstreckt. Das 
gezielte Ansprechen der jüngeren Jahrgänge, die in beruflicher, persönlicher oder 
familiärer Hinsicht oft noch nicht nachhaltig etabliert sind, erscheint dabei auch 
Erfolg versprechender als das Ansprechen älterer Jahrgänge, die sich häufiger be-
reits in einer beruflich und familiär verfestigten Lebenssituation befinden, aus der 
heraus sich eine Entscheidung für einen freiwilligen Wehrdienst nur noch schwer 
treffen lässt.  

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Für den Bund entstehen Mehrausgaben von 101 Millionen Euro für das Jahr 2025, 
150 Millionen Euro für das Jahr 2026, 193 Millionen Euro für das Jahr 2027 und 
320 Millionen Euro für das Jahr 2028. Mehrausgaben werden im Einzelplan 14 
im Rahmen der geltenden Haushalts- und Finanzplanungsansätze gegenfinanziert.  
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für wehrpflichtige Bürger, die der Pflicht zur Abgabe einer Erklärung unterlie-
gen, entsteht insoweit ein Aufwand, als die Erklärungen gegenüber den Wehrer-
satzbehörden abgegeben werden müssen. Durch das geplante Regelungsvorhaben 
entsteht dem Normadressaten Bürger ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe 
von 75.000 Stunden. Es ist mit rund 300 000 Wehrpflichtigen pro Jahr zu rechnen, 
denen ein Erfüllungsaufwand pro Fragebogen von ca. 15 Minuten entsteht. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch das geplante Regelungsvorhaben entsteht dem Normadressaten Wirtschaft 
kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch das geplante Regelungsvorhaben entsteht dem Normadressaten Verwal-
tung ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 57 650 Euro und ein laufen-
der Erfüllungsaufwand in Höhe von 3 293 541,40 Euro jährlich. 

Für die Länder und Kommunen entsteht ein Erfüllungsaufwand dadurch, dass die 
Meldebehörden zu der neuen Erfassungsstruktur beitragen. Dieser Aufwand fällt 
aber gegenüber der schon bislang geltenden Rechtslage nicht ins Gewicht. Die 
Verpflichtung, Meldedaten zum Abruf bereitzuhalten, besteht nach § 39 Absatz 3 
des Bundesmeldegesetzes bereits. Eine neue Verpflichtung zur regelmäßigen Da-
tenübermittlung wird nicht eingeführt, da die Erfassung an der bislang schon be-
stehenden Datenübermittlung auf der Grundlage des § 58c Absatz 1 SG anknüpft 
und durch eine aktive Abfrage seitens der Wehrersatzbehörden erfolgt. Weiterge-
hende Übermittlungs- und Aktualisierungspflichten der Meldebehörden, wie bis-
lang in § 15 WPflG vorgesehen, entfallen. Damit werden die Meldebehörden von 
ihren bisherigen Aufgaben als Erfassungsbehörden entlastet. 

Im Hinblick auf die Änderungen zum Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und der 
Berufsförderungsverordnung (BFöV) ist mit einem einmaligen Erfüllungsauf-
wand für die Bundeswehr in Höhe von 6 000 Euro zu rechnen. 

F. Weitere Kosten 
Durch die Erhöhung der Anzahl der Wehrdienstleistenden ist im Rahmen des Sol-
datenversorgungsgesetzes und der BFöV unter Berücksichtigung der bisherigen 
Erfahrungen zum Ausschöpfungsverhaltens dieses Personenkreises von zusätzli-
chen Haushaltsausgaben in Höhe von 420 000 Euro pro Jahr -beginnend ab 2025- 
auszugehen. 
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  BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

DER BUNDESKANZLER 
 

 

Berlin, 15. Januar 2025 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages  
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher 

Vorschriften und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes 

 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage). 

 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

 

Federführend ist das Bundesministerium der Verteidigung.  

 

Der Bundesrat hat in seiner 1050. Sitzung am 20. Dezember 2024 gemäß 

Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf 

wie aus Anlage 2 ersichtlich Stellung zu nehmen. 

 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

ist in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften 
und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  

Artikel 1 Änderung des Wehrpflichtgesetzes 

Artikel 2 Änderung des Soldatengesetzes 

Artikel 3 Änderung des Wehrsoldgesetzes 

Artikel 4 Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Artikel 5 Änderung der Berufsförderungsverordnung 

Artikel 6 Änderung des Bundesmeldegesetzes 

Artikel 7 Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes 

Artikel 8 Änderung der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 

Artikel 9 Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 

Artikel 10 Änderung der Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung 

Artikel 11 Folgeänderungen 

Artikel 12 Inkrafttreten 

Artikel 1 

Änderung des Wehrpflichtgesetzes 

Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 392) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 15 werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 15a Bereitschaftserklärung 

§ 15b Datenverarbeitung 

§ 15c Datenaktualisierung 

§ 15d Aufbewahrungsfrist“. 

b) Die Angabe zu § 53 wird gestrichen. 

2. § 2 wird wie folgt gefasst: 
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§ 2„ 

Geltung der folgenden Vorschriften 

(1) Die §§ 3 bis 52 gelten mit Ausnahme des § 14 Absatz 1, der §§ 15 bis 15d sowie der §§ 25 und 45 
nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. 

(2) § 15a gilt nicht im Spannungs- und Verteidigungsfall. 

(3) Die §§ 15a bis 15d sind nur auf Wehrpflichtige anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 
geboren sind.“ 

3. In § 11 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f werden nach dem Wort „Jugendfreiwilligendienstegesetz“ die Wör-
ter „oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz“ eingefügt. 

4. § 15 wird durch die folgenden §§ 15 bis 15d ersetzt: 

§ 15„ 

Erfassung 

(1) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf zum Zweck der Wehrerfassung 
die nach § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes durch die Meldebehörde übermittelten Daten der Wehrpflich-
tigen verarbeiten und zu dieser Person die folgenden weiteren Meldedaten automatisiert abrufen: 

1. frühere Namen, 

2. Tag und Ort der Geburt, 

3. Geschlecht, 

4. derzeitige Anschrift, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung, 

5. letzte frühere Anschrift im Inland bei Zuzug aus dem Ausland, 

6. Familienstand, 

7. derzeitige Staatsangehörigkeiten sowie 

8. Sterbetag. 

(2) § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldegesetzes ist entsprechend anzuwenden. 

§ 15a 

Bereitschaftserklärung 

(1) Jeder nach § 15 Absatz 1 erfasste Wehrpflichtige hat auf Aufforderung durch das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr eine Erklärung zur Bereitschaft und Fähigkeit zu einer Wehr-
dienstleistung abzugeben, die folgende Angaben umfasst: 

1. Angaben zur Person, zum Geschlecht, zum Familienstand und zu weiteren Staatsangehörigkeiten, so-
weit diesbezüglich durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr vorausgefüllte 
Angaben nicht zutreffen oder nicht vollständig sind, 

2. Interesse an einem Wehrdienst in der Bundeswehr, 

3. Körpergröße und Gewicht, 

4. Vorliegen einer Schwerbehinderung und einer entsprechenden Gleichstellung, 

5. Bildungsabschlüsse sowie sonstige Befähigungen und Qualifikationen, 
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6. Selbsteinschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit, 

7. Wehrdienst in fremden Streitkräften. 

Zusammen mit der Aufforderung nach Satz 1 kann das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr den Wehrpflichtigen Informationen über Laufbahnen und Verwendungen in der Bundeswehr zur 
Verfügung stellen. 

(2) Die Bereitschaftserklärung ist mittels eines zur Verfügung gestellten Online-Fragebogens abzuge-
ben. Sie kann bei fehlenden technischen Voraussetzungen schriftlich abgegeben werden. 

(3) Die Abgabe der Bereitschaftserklärung durch einen Bevollmächtigten ist nur dann zulässig, wenn 
der Wehrpflichtige infolge seines körperlichen oder geistigen Zustands gehindert ist, sie eigenständig abzu-
geben. 

(4) Geht die Bereitschaftserklärung nicht innerhalb eines Monats nach der Versendung der Aufforde-
rung nach Absatz 1 Satz 1 ein, so erhält der Wehrpflichtige eine erneute Aufforderung mit einer Fristsetzung, 
innerhalb derer die Bereitschaftserklärung abzugeben ist. Diese Aufforderung ist zuzustellen. 

(5) Wehrpflichtige, die weder in einem Wehrdienstverhältnis stehen noch der Dienstleistungsüberwa-
chung nach § 77 des Soldatengesetzes unterliegen, haben auf Aufforderung erneut eine Bereitschaftserklä-
rung abzugeben. Die Aufforderung erfolgt innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren seit Abgabe der Erst-
erklärung durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Die Absätze 2 bis 4 gelten 
auch für die erneute Bereitschaftserklärung. 

§ 15b 

Datenverarbeitung 

(1) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die nach §§ 15 und 15a über-
mittelten personenbezogenen Daten der Wehrpflichtigen nur für folgende Zwecke verarbeiten: 

1. Übersendung von Informationen über Tätigkeiten in den Streitkräften, 

2. Personalbearbeitung, wenn der Wehrpflichtige in der Bereitschaftserklärung nach § 15a Interesse an 
einem Wehrdienst bekundet, 

3. Einberufung und Heranziehung zum Wehrdienst im Spannungs- und Verteidigungsfall. 

(2) § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

§ 15c 

Datenaktualisierung 

Zur Aktualisierung der nach § 15b gespeicherten Daten ist das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr berechtigt, die folgenden Meldedaten automatisiert abzurufen: 

1. Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen, 

4. Geschlecht, 

5. derzeitige Staatsangehörigkeiten, 

6. derzeitige Anschrift, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung, 

7. Familienstand sowie 

8. Sterbetag. 
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Die Berechtigung zum Datenabruf endet mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Wehrpflichtige das 60. 
Lebensjahr vollendet hat. § 15 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 15d 

Aufbewahrungsfrist 

Die nach den §§ 15a bis 15c verarbeiteten personenbezogenen Daten sind auf ihrem jeweils aktuellen 
Stand bis zum Ende des Jahres aufzubewahren, in dem der Wehrpflichtige das 60. Lebensjahr vollendet hat.“ 

5. § 24a wird aufgehoben. 

6. § 45 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 1 und 2 werden durch die folgenden Nummern 1 bis 3 ersetzt: 

1. „ entgegen § 15a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4 
Satz 1, eine Bereitschaftserklärung nicht richtig oder nicht vollständig abgibt, 

2. entgegen § 15a Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 3, eine Bereitschaftser-
klärung nicht oder nicht rechtzeitig abgibt, 

3. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz oder Absatz 8 Satz 4 erster Halbsatz eine Auskunft 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.“ 

b) Die bisherigen Nummern 3 bis 6 werden die Nummern 4 bis 7. 

7. § 48 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

1. „ das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf zur Vorbereitung von Einberufun-
gen und Heranziehungen die Daten wehrpflichtiger Personen nach den §§ 34, 34a, 38 und 39 des Bun-
desmeldegesetzes verarbeiten.“ 

8. § 53 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Änderung des Soldatengesetzes 

Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 17) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird der Dritte Abschnitt wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Enga-
gement“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

b) Die Angabe zu Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Basiswehrdienst“. 

c) Die Angabe zu § 58b wird wie folgt gefasst: 

„§ 58b Basiswehrdienst“. 

d) Die Angabe zu § 58h wird wie folgt gefasst: 

„§ 58h Beendigung des Basiswehrdienstes“. 

e) Folgende Angabe wird angefügt: 
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„§ 101 Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vor-
schriften und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes“. 

2. In § 1 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Enga-
gement“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

3. § 2 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

1. „ bei einem Soldaten, der nach dem Vierten Abschnitt zur Dienstleistung herangezogen oder nach dem 
Wehrpflichtgesetz einberufen wird, mit dem Zeitpunkt, der im Heranziehungsbescheid oder im Ein-
berufungsbescheid für den Diensteintritt festgesetzt wird,“. 

4. In der Überschrift des Dritten Abschnitts werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst als besonderes staats-
bürgerliches Engagement“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

5. Die Überschrift der Nummer 3 des Dritten Abschnitts wird wie folgt gefasst: 

3. „ Basiswehrdienst“. 

6. § 58b wird wie folgt gefasst: 

„§ 58b 

Basiswehrdienst 

(1) Eine Person kann sich verpflichten, Basiswehrdienst von sechs Monaten bis zu 23 Monaten zu 
leisten. 

(2) Die §§ 37 und 38 gelten entsprechend.“ 

7. § 58c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden im Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „Zum Zweck der Übersendung von Infor-
mationsmaterial nach Absatz 2“ durch die Wörter „Zu den Zwecken des Absatzes 2 sowie für die 
Zwecke der §§ 15 und 48 Absatz 2 Nummer 1 des Wehrpflichtgesetzes“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die Daten nur dazu ver-
wenden, 

1. Informationen über Tätigkeiten in den Streitkräften zu versenden, und 

2. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht der Wehrpflicht unterliegen, auf die 
Möglichkeit der freiwilligen Abgabe einer Bereitschaftserklärung nach § 15a des Wehrpflichtge-
setzes hinzuweisen. 

Die Daten in einer freiwillig abgegebenen Bereitschaftserklärung können dazu genutzt werden, um über 
die Möglichkeit des Dienstes in den Streitkräften zu informieren. Auf die Löschung der in einer frei-
willig abgegebenen Bereitschaftserklärung angegebenen Daten ist Absatz 3 anzuwenden. Die Verar-
beitung von Daten nach den §§ 15 bis 15d und § 48 des Wehrpflichtgesetzes bleibt unberührt.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

(3) „ Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die Daten der nicht wehr-
pflichtigen Personen spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach Erhebung der Daten zu löschen.“ 

8. § 58h wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 58h 

Beendigung des Basiswehrdienstes“. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Der freiwillige Wehrdienst“ durch die Wörter „Der Basiswehrdienst“ 
ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Während der Probezeit“ durch die Wörter „In den ersten sechs Mo-
naten des Basiswehrdienstes“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „der Probezeit“ durch die Wörter „der ersten sechs Monate des Ba-
siswehrdienstes“ ersetzt. 

9. In § 9 Absatz 2, § 20 Absatz 8 Satz 1, § 31 Absatz 1 Satz 2, § 58 Absatz 2 Satz 3, § 58d Absatz 1 und 2 
Satz 1, den §§ 58f und 58g Absatz 1 Satz 1 und § 77 Absatz 1 Satz 2 werden jeweils die Wörter „freiwilligen 
Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

10. Folgender § 101 wird angefügt: 

§ 101„ 

Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften und 
zur Einführung eines neuen Wehrdienstes 

(1) Auf die Personen, die in dem Jahr des Inkrafttretens des Gesetzes zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes volljährig werden, ist § 58c Absatz 1 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass deren Daten erneut an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr übermittelt werden. Diese Daten können ausschließlich zu den Zwecken nach § 58c Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 und Satz 4 genutzt werden. § 58c Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b in der bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften und zur Einführung eines neuen Wehr-
dienstes geltenden Fassung leisten, werden unter Beibehaltung der festgesetzten Dienstzeit in den Basis-
wehrdienst überführt.“ 

Artikel 3 

Änderung des Wehrsoldgesetzes 

Das Wehrsoldgesetz vom 4. August 2019 (BGBl I S. 1147, 1158), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Absatz 1 wird nach der Angabe „12,“ die Angabe „17,“ eingefügt. 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „freiwilligen“ gestrichen. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch einen Punkt ersetzt. 

bb) Nummer 3 wird aufgehoben. 
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Artikel 4 

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Das Soldatenversorgungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 3958), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 247) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift von Teil 2 Abschnitt 1 werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort 
„Basiswehrdienst“ ersetzt. 

b) In den Angaben zu den §§ 56 und 57 werden jeweils die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das 
Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

2. § 3 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der Grundwehrdienst wird jedoch mit seiner gesetzlich festgesetzten Dauer angerechnet.“ 

3. In der Überschrift von Teil 2 Abschnitt 1 werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Ba-
siswehrdienst“ ersetzt. 

4. In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ und 
die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt. 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „haben“ die Wörter „sowie für Basiswehrdienst nach § 58b 
Soldatengesetz Leistende“ eingefügt. 

c) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ 
ersetzt. 

6. In § 11 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des 
Soldatengesetzes“ durch die Wörter „die Zeit des Basiswehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes im 
Umfang von sechs Monaten“ ersetzt. 

7. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldaten-
gesetzes“ durch die Wörter „des Basiswehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes im Umfang von 
sechs Monaten“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des 
Soldatengesetzes“ durch die Wörter „der ersten sechs Monate des Basiswehrdienstes nach § 58b des 
Soldatengesetzes“ ersetzt. 

8. In den §§ 56 und 57 werden jeweils in der Überschrift die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort 
„Basiswehrdienst“ ersetzt. 

9. In § 6 Absatz 1 und Absatz 2, § 20 Satz 4 und § 80 Absatz 2 Satz 6 werden jeweils die Wörter „freiwilligen 
Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 
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Artikel 5 

Änderung der Berufsförderungsverordnung 

Die Berufsförderungsverordnung vom 23. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2336), die zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 9, § 7 Absatz 1 Nummer 3 und § 31 Absatz 4 werden jeweils die Wörter „freiwilligen Wehr-
dienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden vor den Wörtern „an internen Maßnahmen“ die Wörter „sowie ehemalige 
Basiswehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes Leistende innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses“ eingefügt. 

Artikel 6 

Änderung des Bundesmeldegesetzes 

Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
19. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 206) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 10 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

b) Nummer 11 wird aufgehoben. 

2. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

3. § 42 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Bei einem Widerspruch hat die betroffene Person gegenüber der Meldebehörde ein Recht auf unentgeltliche 
Einrichtung einer Übermittlungssperre.“ 

4. § 50 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Bei einem Widerspruch hat die betroffene Person gegenüber der Meldebehörde ein Recht auf unentgeltliche 
Einrichtung einer Übermittlungssperre.“ 

Artikel 7 

Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes 

In § 38 Absatz 1 des Arbeitsicherstellungsgesetzes vom 9. Juli 1968 (BGBl. I S. 787), das zuletzt durch Ar-
tikel 31 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
„Bundeswehr“ die Wörter „und den verbündeten Streitkräften sowie bei Gesellschaften im Sinne von § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a und bei sonstigen Unternehmen im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b, deren Leis-
tungserbringung im Rahmen von Vertragsverhältnissen zur Versorgung der Bundeswehr und der verbündeten 
Streitkräfte erforderlich ist,“ eingefügt. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 20/14512 – 14 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

Artikel 8 

Änderung der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 

In § 7 Absatz 1 Satz 2 der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 1945), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 238) geändert 
worden ist, wird die Angabe „2801, 2802 und 3101“ durch die Angabe „2801 und 2802“ ersetzt. 

Artikel 9 

Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung 

§ 4 der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2024 (BGBl. I S. 1950), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl 2024 I Nr. 104) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden die Wörter „für die Übersendung von Informationsmaterial“ durch die Wörter „zur Infor-
mation über den Dienst in den Streitkräften sowie zum Zwecke der Wehrerfassung“ ersetzt. 

2. Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 10 

Änderung der Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung 

Die Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung vom 20. April 2022 (BGBl. I S. 683), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 9. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 238) geändert worden ist, wird wie folgt geändert 

1. § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 26 wird nach der Angabe „3002“ das Komma durch einen Punkt ersetzt. 

b) Nummer 27 wird aufgehoben. 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 1 jeweils die Angabe „§ 36 Absatz 2,“ 
gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird im Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 1 jeweils die Angabe „§ 36 Absatz 2,“ 
gestrichen. 

c) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 36 Absatz 2,“ gestrichen. 

Artikel 11 

Folgeänderungen 

(1) In § 1 Absatz 1 Nummer 2 und § 48 Absatz 4 Satz 1 der Soldatenlaufbahnverordnung vom 
28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1228, 5240), die zuletzt durch Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
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(BGBl. 2023 I Nr. 392) geändert worden ist, werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Ba-
siswehrdienst“ ersetzt. 

(2) In § 3 Absatz 5 Nummer 3 und in § 73 Absatz 2 Nummer 3 des Soldatinnen- und Soldatengleichstel-
lungsgesetzes vom 22. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 17) werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch 
das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

(3) In § 16 Absatz 7 des Arbeitsplatzschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geän-
dert worden ist, werden die Wörter „des freiwilligen Wehrdienstes“ durch die Wörter „des Basiswehrdienstes“ 
ersetzt. 

(4) In § 2 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden ist, werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienstes“ durch das Wort „Ba-
siswehrdienstes“ ersetzt. 

(5) In § 32 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b des Einkommenssteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Oktober 2009 (BGBl I S. 3366, 3862), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. 
März 2024 (BGBl 2024 I Nr. 108), werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienstes“ durch das Wort „Basiswehr-
dienstes“ ersetzt. 

(6) In § 10 Absatz 2 Nummer 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung 
– (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 30. Juli 2024 (BGBl 2024 I Nr. 254) geändert worden ist, werden die Wörter „den freiwilligen Wehr-
dienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

(7) In § 25 Absatz 2 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
30. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 173) geändert worden ist, werden die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch 
das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

(8) In § 4 Absatz 2 Satz 3 der Bundesbeihilfeverordnung vom 13. Februar 2009 (BGBl. I S. 326), die zu-
letzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 6. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 92) geändert worden ist, werden die 
Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

(9) In § 14 Absatz 2 Nummer 2 des Wohngeldgesetzes vom 24. September 2008 (BGBl I S. 1856), das zu-
letzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden ist, werden 
die Wörter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

(10) In § 4 Absatz 5 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 170) geändert worden ist, werden die Wörter 
„freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt 

(11) In § 1 Absatz 4 der WDO-Bezügeverordnung vom 17. August 2020 (BGBl. I S. 1964) werden die Wör-
ter „freiwilligen Wehrdienst“ durch das Wort „Basiswehrdienst“ ersetzt. 

Artikel 12 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft der Streitkräfte setzt eine erhebliche Stärkung der Perso-
nalbedarfsdeckung und der personellen Aufwuchsfähigkeit voraus. Hierzu ist es erforderlich, zusätzlich zu den 
bisherigen Freiwilligen Wehrdienst Leistenden weitere Personen im Rahmen eines einheitlichen Dienstrechts 
nach dem Soldatengesetz (SG) zu gewinnen, beginnend mit 5 000 pro Jahr, aber mit der Option einer schrittweisen 
Erhöhung. Auch der neue Wehrdienst setzt dabei auf Freiwilligkeit. Ungeachtet dessen enthält der Gesetzentwurf 
auch verpflichtende Elemente wie die Reaktivierung der Erfassung und die Verpflichtung für wehrpflichtige Män-
ner, auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde eine Bereitschaftserklärung abzugeben. Neben der Erhöhung der 
Umfänge an Reservistinnen und Reservisten soll auch ein verbessertes Lagebild über Eignung und Bereitschaft 
für den Dienst in den Streitkräften in den hierfür in Frage kommenden Jahrgängen erreicht werden. Hierzu sind 
Regelungen im Wehrpflichtgesetz (WPflG) und im SG erforderlich. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Der Entwurf hat eine Reaktivierung und Modernisierung der Wehrerfassung aller wehrpflichtigen Männer zum 
Gegenstand und sieht hierbei eine Befragung über die Bereitschaft und die Fähigkeit zu einer Wehrdienstleistung 
vor.  

Die bislang in § 15 WPflG geregelte Erfassung als Aufgabe der Länder wird reaktiviert aber auch modernisiert 
und vereinfacht. Anknüpfungspunkt ist die schon bislang erfolgende Datenübermittlung der Meldebehörden an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr nach § 58c Absatz 1 SG, die insoweit eine Zwe-
ckerweiterung erfährt. Der Verwaltungsaufwand wird reduziert, indem bereits vorhandene Daten weiterverwen-
det werden. Auf der Grundlage dieser übermittelten Daten wird das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr in der Neuregelung des § 15 WPflG ermächtigt, hinsichtlich derjenigen Personen, die der Wehr-
pflicht unterliegen, bei deren Volljährigkeit, eine umfassenderen Datenkranz abzurufen und für Aufgaben des 
Wehrersatzwesens zu speichern und zu verarbeiten. Dagegen entfallen Übermittlungs- und Aktualisierungspflich-
ten der Länder, wie sie in der bisherigen Fassung des § 15 WPflG vorgesehen waren. Auch die Datenaktualisie-
rung hinsichtlich der Wehrpflichtigen erfolgt künftig durch aktiven Datenabruf von Seiten des Bundesamtes für 
das Personalmanagement der Bundeswehr. 

Für wehrpflichtige Männer soll die Befragung auf der Grundlage der wehrpflichtrechtlichen Erfassung verpflich-
tend sein; Personen anderen Geschlechts erhalten auf der Grundlage von § 58c SG Informationen und den identi-
schen Fragebogen (Online-Fragebogen nach § 15a WPflG) und sind eingeladen, die Fragen freiwillig zu beant-
worten und damit ihr Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr zu bekunden. Für wehrpflichtige Männer und 
Personen anderen Geschlechts wird neben der Möglichkeit einer Bewerbung als Berufssoldatin oder Berufssoldat 
oder Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit die Option eines freiwilligen Wehrdienstes (Basiswehrdienst) von 
sechs bis 23 Monaten neu ausgestaltet. Dieser neue Basiswehrdienst knüpft in seiner Struktur an den bisherigen 
Freiwilligen Wehrdienst nach § 58b SG an. Die Bezeichnung „freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbür-
gerliches Engagement“ soll dabei durch Basiswehrdienst ersetzt werden. Die bisherige Bezeichnung hat Missver-
ständnisse hervorgerufen, da auch Berufssoldatinnen, Berufssoldaten, Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit 
auf Grund freiwilliger Verpflichtung in einem Wehrdienstverhältnis stehen (§ 2 Absatz 1 SG). Es kommt hinzu, 
dass der Basiswehrdienst die Konzeption einer einheitlichen Wehrdienstform, die auch kürzere Verpflichtungs-
zeiten mit dem vorrangigen Ziel einer militärischen Ausbildung zur Stärkung des Potenzials an Reservistinnen 
und Reservisten umfasst, besser zum Ausdruck bringt. 
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III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Wehrpflichtrecht und das soldatische Dienst-
recht ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 1 GG. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist sowohl mit dem Recht der Europäischen Union als auch mit völkerrechtlichen Verträgen, 
welche die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Es ist keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vorgesehen. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Er steht im Einklang mit der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 
dient. Insbesondere folgt er dem Prinzip "Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen 
und bei allen Entscheidungen anwenden". 

Der Gesetzentwurf bezweckt eine erhebliche Verbesserung der personellen Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit 
der Streitkräfte. Damit leistet er einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel 16 "Friedliche und 
inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu ermög-
lichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen". Dieses 
Ziel beinhaltet die Zielvorgaben, leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen 
Ebenen aufzubauen (16.6) und dafür zu sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, 
inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist (16.7). Der Gesetzentwurf fördert die Erreichung dieser Vorgaben, 
indem die Wehrerfassung reaktiviert und modernisiert sowie eine Befragung über die Bereitschaft und die Fähig-
keit zu einer Wehrdienstleistung eingeführt wird. Dadurch wird ein verbessertes Lagebild über Eignung und Be-
reitschaft für den Dienst in den Streitkräften in den hierfür in Frage kommenden Jahrgängen erreicht. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund entstehen Mehrausgaben von 101 Millionen Euro für das Jahr 2025, 150 Millionen Euro für das 
Jahr 2026, 193 Millionen Euro für das Jahr 2027 und 320 Millionen Euro für das Jahr 2028. Mehrausgaben werden 
im Einzelplan 14 im Rahmen der geltenden Haushalts- und Finanzplanungsansätze gegenfinanziert.  

Im Einzelnen liegen die folgenden Parameter zugrunde: 

Für den Bund entstehen im Einzelplan 14 weitere Ausgaben für jeden zusätzlichen Basiswehrdienst Leistenden 
(BWDL) in Höhe von 25 500 Euro als reine Personalausgaben sowie anteilig für u.a. die Bereitstellung von Trup-
penverpflegung, unentgeltlicher truppenärztlicher Versorgung, Unterbringung, Reisemitteln, Bekleidung und per-
sönlicher Ausrüstung in Höhe von 16 900 Euro. Zunächst ist für 2025 ein Anstieg der Anzahl der BWDL auf bis 
zu 15 000 vorgesehen. Damit einhergehende Ausgaben - in Abhängigkeit vom Inkrafttreten des Gesetzes und der 
konkreten Zuläufe bis zu 100 Mio. Euro - werden im Haushaltsvollzug 2025 erwirtschaftet. In Abhängigkeit von 
der Aufnahmefähigkeit der Streitkräfte und der Akzeptanz der Zielgruppe ist die Option einer schrittweisen 
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Erhöhung in den Folgejahren vorgesehen: auf bis zu 16 000 BWDL in 2026, auf bis zu 17 000 BWDL in 2027, 
auf bis zu 20 000 BWDL in 2028.  

Für die Jahre 2024 und 2025 werden planerisch keine zusätzlichen, über die bereits im Bundeshaushalt angemel-
deten Kosten der FWDL hinausgehenden Personal- und Personalbearbeitungskosten für BWDL angenommen. 
Der jährliche beabsichtigte/erfolgte Aufwuchs BWDL ab 2025 beträgt 500-1000Px pro Jahr. Der Personalbemes-
sungsschlüssel liegt derzeit bei 350 Mannschaften pro Personalführer. Ein Personalführer für Mannschaften ist 
im Schnitt nach der Besoldungsgruppe A8Z der Anlage zum Bundesbesoldungsgesetz besoldet. Unter Berück-
sichtigung von Synergieeffekten durch bereits vorhandenes Personal würden somit in einer sehr groben Abschät-
zung folgende zusätzliche Kosten für die Personalbearbeitung rein rechnerisch entstehen: 

2026: 105.000 Euro,  
2027: 195.250 Euro, 
2028: 288.000 Euro. 
 

Auf der Grundlage der oben dargestellten Schätzwerte können im Zusammenhang mit diesem Gesetz Mehraus-
gaben für Basiswehrdienst Leistende in Höhe von bis zu 148,4 Mio. Euro in 2026, 190,8 Mio. Euro in 2027 sowie 
318 Mio. Euro in 2028 entstehen. Die konkrete Umsetzung ergibt sich aus dem Haushaltsplan des jeweiligen 
Kalenderjahres. 

Für die Bereitstellung einer IT-Lösung als Erstbefähigung wird ein Aufwand von ca. 2 Mio. Euro erwartet, diese 
werden in den Jahren 2024 und 2025 aus dem laufenden Haushalt / zugewiesenen Haushaltmitteln erwirtschaftet 
werden. In den Folgejahren ist für diese Lösung ein Aufwand von ca. 1,4 Mio. Euro pro Jahr zu erwarten.  

4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger 

Für wehrpflichtige Bürger, die der Pflicht zur Abgabe einer Bereitschaftserklärung nach § 15a WPflG unterliegen, 
entsteht insoweit ein Aufwand, als die Erklärungen gegenüber den Wehrersatzbehörden abgegeben werden müs-
sen. Es wird die Möglichkeit einer elektronischen Erklärungsabgabe geschaffen. Im Rahmen der Wehrerfassung 
entstehen keine zusätzlichen Melde- und Mitwirkungsverpflichtungen. Durch die Möglichkeit eines digitalen Da-
tenabrufs entfallen die bisher in § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 WPflG bestehenden Melde- und Mitwirkungspflich-
ten. Es ist mit rund 300 000 Wehrpflichtigen pro Jahr zu rechnen, denen ein Erfüllungsaufwand pro Fragebogen 
von ca. 15 Minuten entsteht. 

Durch das geplante Regelungsvorhaben entsteht dem Normadressaten Bürger ein laufender Erfüllungsaufwand 
in Höhe von 75 000 Stunden.  

Vorgabe 4.1.1: Erklärung zur Bereitschaft durch Wehrpflichtigen; § 15a WPflG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand pro Fall 
(in Minuten) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Zeitaufwand (in Tsd. 
Stunden) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

300 000 15,00 0,00 75,00 0,00 

Die gesetzliche Vorgabe sieht vor, dass pro Jahr ca. 300 000 männliche deutsche Staatsangehörige ihre Erklärung 
zur Bereitschaft zum Dienst in der Bundeswehr und weitere Angaben abgeben müssen. Die Fallzahl leitet sich 
aus Daten zur deutschen Bevölkerung ab. Als durchschnittlicher zeitlicher Aufwand für die Erfüllung der Pflicht 
werden 15 Minuten angenommen. In Summe entsteht dadurch ein laufender Erfüllungsaufwand für den Bürger 
in Höhe von 75 000 Stunden jährlich. 

4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand, da sie von der Gesetzesänderung nicht betroffen ist. Büro-
kratiekosten aus Informationspflichten entstehen nicht, da die Änderungen keine Verpflichtungen beinhalten, Da-
ten und sonstige Informationen für Behörden oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu halten oder zu übermitteln. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
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Für den Bund entsteht ein Erfüllungsaufwand für den Aufbau des Wehrersatzwesens sowie für die verwaltungs-
seitige Unterstützung und Betreuung der Basiswehrdienst Leistenden. Im Gegenzug ergeben sich mit der Ände-
rung des Wehrsoldgesetzes durch Wegfall des Rückforderungsverfahrens bei Wiedereinstellung in ein Dienstver-
hältnis als Soldatin auf Zeit bzw. Soldat auf Zeit innerhalb eines Jahres nach Ende des Wehrdienstverhältnisses 
nach § 8 Absatz 4 Nummer 3 des Wehrsoldgesetzes (Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b) Einsparungen in der Ver-
waltung in Höhe von ca. 16 700 Euro pro Rückforderungsfall. 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Verwaltung für die einzelnen Vorgaben dargestellt. 

Vorgabe 4.3.1: Bereitstellung des Online-Fragebogens; § 15a WPflG 

Einmaliger Erfüllungsaufwand des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 
Fall (in Minu-
ten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

1 10 877 42,20 50 000 7,65 50,00 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 57,65 

Die gesetzliche Änderung sieht vor, dass die Erklärung der erfassten Wehrpflichtigen über einen Online-Frage-
bogen abzugeben ist. Für die Bereitstellung des Online-Fragebogens auf einer Internetseite wird ein einmaliger 
Zeitaufwand von 10 877 Minuten auf Grundlage des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungs-
aufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung angenommen sowie einmalige Sachkosten für externe IT-
Dienstleistungen in Höhe von 50 000 Euro. Als durchschnittlicher Lohnsatz für die Bundesverwaltung werden 
42,20 Euro je Stunde in Ansatz gebracht. In Summe entsteht durch die Bereitstellung des Online-Fragebogens ein 
einmaliger Erfüllungsaufwand für die Bundesverwaltung in Höhe von 57 650 Euro. 

Vorgabe 4.3.2: Aufforderung der Wehrpflichtigen und Datenverarbeitung; § 15a Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 15b WPflG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 
Fall (in Minu-
ten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

300 000 14,00 42,20 1,00 2 954 300 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 3 254 

Die gesetzliche Änderung sieht vor, dass jährlich ca. 300 000 junge Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit 
postalisch angeschrieben und deren Rückmeldungen für verschiedene Zwecke verarbeitet werden. Als durch-
schnittlicher Zeitaufwand werden pro Fall 14 Minuten auf Grundlage des Leitfadens zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung angenommen sowie ein Euro Sachkos-
ten pro Fall für Porto. Als durchschnittlicher Lohnsatz für die Bundesverwaltung werden 42,20 Euro je Stunde in 
Ansatz gebracht. In Summe entsteht für die Bundesverwaltung ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 
3 254 000 Euro jährlich. 

Vorgabe 4.3.3: Aufbewahrung der personenbezogenen Daten; § 15d WPflG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 
Fall (in Minu-
ten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

1 56 220 42,20 0,00 39,54 0,00 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 39,54 

Die gesetzliche Änderung sieht vor, dass die personenbezogenen Daten aufzubewahren sind. Als durchschnittli-
cher Zeitaufwand werden 56 220 Minuten auf Grundlage des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des 
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Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung angenommen. Als durchschnittlicher Lohnsatz 
für die Bundesverwaltung werden 42,20 Euro je Stunde in Ansatz gebracht. In Summe entsteht für die Bundes-
verwaltung ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 39 541,40 Euro jährlich. 

Vorgabe 4.3.4: Bereitstellung der Schnittstelle zur Wehrersatzbehörde durch Meldebehörde; § 15c WPflG 

Der Erfüllungsaufwand der Länder durch die Änderung im Meldewesen und die Modernisierung der Wehrerfas-
sung muss noch ermittelt werden. 

5. Weitere Kosten 

Durch die Erhöhung der Anzahl der Wehrdienstleistenden ist im Rahmen des Soldatenversorgungsgesetzes und 
der Berufsförderungsverordnung unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen zum Ausschöpfungsverhal-
tens dieses Personenkreises von zusätzlichen Haushaltsausgaben in Höhe von 420 000 Euro pro Jahr -beginnend 
ab 2025- auszugehen. 

Kosten für die Wirtschaft, und Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau sind nicht zu erwarten. 

Den sozialen Sicherungssystemen entstehen keine Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Es entstehen keine unmittelbaren Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Gleichstellungspoliti-
sche und demografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Die gesetzlichen Änderungen sind für einen aus heutiger Sicht noch nicht absehbaren Zeitraum erforderlich. Die 
veränderte sicherheitspolitische Lage führt zu gestiegenen Anforderungen an die Bündnisfähigkeit und die Ver-
teidigungsfähigkeit Deutschlands. Befristete und damit nur zeitweise wirkende Lösungen würden dem dauerhaf-
ten und mithin langfristigen Ziel des Gesetzes nicht gerecht werden.  
Artikel 1 (Wehrpflichtgesetz) und Artikel 2 (Soldatengesetz) werden unter Evaluierungsgesichtspunkten wie folgt 
betrachtet: 
 
Ziel der Evaluierung 
 
Die Bundesregierung wird prüfen, ob und inwieweit sich die modernisierte Wehrerfassung und die verpflichtende 
Befragung wehrpflichtiger Männer bzw. die freiwillige Befragung anderer Personen auf die Personalstärke aus-
gewirkt und den Bestand an Reservistinnen und Reservisten erhöht hat. Diese Prüfung erfolgt fünf Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
Kriterien 

Ein wesentliches Kriterium, anhand dessen der Erfolg der Regelung abgeleitet werden kann, ist die jährlich fest-
zustellende Personalbedarfsdeckung gemessen an den Bedarfsträgerforderungen für den Basiswehrdienst und für 
Soldatinnen auf Zeit bzw. Soldaten auf Zeit in weiteren Laufbahnen. 

Datengrundlage 

Die Datengrundlage zur Feststellung der Personalbedarfsdeckung wird durch das für die Wehrerfassung und Per-
sonalgewinnung zuständige Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr erstellt. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Wehrpflichtgesetzes) 
Zu Nummer 1 
(Inhaltsübersicht) 

Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderungen im Vorschriftenteil. 

Zu Nummer 2 
(§ 2) 

Mit Blick auf eine anwenderfreundliche Gestaltung wurde die Vorschrift neu gefasst.  

Absatz 1 erweitert die derzeitige Rechtslage um Vorschriften, die außerhalb des Spannungs- und Verteidigungs-
falls gelten. Die §§ 3 bis 52 gelten wie bisher nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. § 14 Absatz 1, die §§ 15 
bis 15d sowie die §§ 25 und 45 sind hiervon ausgenommen und gelten damit auch außerhalb des Spannungs- und 
Verteidigungsfalls.  

Absatz 2 regelt, dass § 15a nur außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls gilt. Bei Eintritt des Spannungs- 
und Verteidigungsfalls entfällt das Bedürfnis für diese Regelung, weil insoweit die übrigen Regelungen des 
WPflG mit den Verfahren zur Wehrerfassung, Musterung und Einberufung zur Anwendung kommen. 

Absatz 3 regelt die Anwendung der §§ 15a bis 15d nur auf Wehrpflichtige, die nach dem 31. Dezember 2006 
geboren sind. Eine Anwendung der Neuregelungen auf frühere Geburtsjahrgänge, die seit Inkrafttreten des Wehr-
rechtsänderungsgesetzes 2011 nicht mehr erfasst wurden (das ginge bei umfassender Betrachtung bis zum Ge-
burtsjahrgang 1993 zurück), erfolgt außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles nicht. Ein derartiger Um-
fang von Erfassungen und Befragungen wäre kurzfristig durch die Melde- und Wehrersatzbehörden kaum zu 
bewältigen und stünde auch nicht im Verhältnis zu dem damit verfolgten Zweck, ein möglichst aktuelles Lagebild 
zu erreichen. Beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2007 werden in den nächsten Jahren sukzessiv weitere Ge-
burtsjahrgänge einbezogen und einer Verpflichtung zur Abgabe einer Bereitschaftserklärung unterworfen. Damit 
wird gewährleistet, dass sich das aktuelle Lagebild im Laufe der Zeit auf eine immer größere Anzahl von Wehr-
pflichtigen erstreckt. Das gezielte Ansprechen der jüngeren Jahrgänge, die in beruflicher, persönlicher oder fami-
liärer Hinsicht oft noch nicht nachhaltig etabliert sind, erscheint dabei auch Erfolg versprechender als das An-
sprechen älterer Jahrgänge, die sich häufiger bereits in einer beruflich und familiär verfestigten Lebenssituation 
befinden, aus der heraus sich eine Entscheidung für einen freiwilligen Wehrdienst nur noch schwer treffen lässt. 

Zu Nummer 3 
(§ 11) 

Die Erweiterung der in § 11 Absatz 2 geregelten Möglichkeiten, auf Antrag vom Wehrdienst befreit zu werden, 
auf einen Bundesfreiwilligendienst von mindestens sechs Monaten ist erforderlich, weil der Bundesfreiwilligen-
dienst als eigenständiger Freiwilligendienst gleichberechtigt neben den Jugendfreiwilligendiensten steht und wie 
diese ein gleichartig ausgestaltetes freiwilliges bürgerschaftliches Engagement darstellt.  

Zu Nummer 4 
(§ 15) 

§ 15 wird im Hinblick auf den neuen Basiswehrdienst neu gefasst und der Datenkranz, den die Wehrersatzbehör-
den im Rahmen der Erfassung der Wehrpflichtigen und die Aufgaben nach dem WPflG benötigen, festgelegt. 

Durch die Neuregelung wird die Erfassung neu ausgestaltet und dahingehend vereinfacht, dass das Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr die Befugnis erhält, aufbauend auf der bisherigen Möglichkeit der 
Datenübermittlung nach § 58c SG diese Daten zu nutzen, um neben der Information über einen Dienst in der 
Bundeswehr die Wehrpflichtigen zu erfassen und mit der in § 15a geregelten Bereitschaftserklärung anzuspre-
chen. 
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Die Meldebehörden werden dadurch entlastet, dass die Aufgabe der Erfassung der Wehrpflichtigen auf das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr verlagert wird. 

Hierzu wird der Datenkranz der Daten angepasst und in einem entsprechend dem Zweck der Wehrerfassung auf 
das Notwendige beschränkte Maß festgelegt. Davon sind auch nach der derzeitigen Fassung von § 15 Absatz 1 
normierte Erfassungsdaten betroffen, weil das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr die Auf-
gaben der Erfassungsbehörde übernimmt. 

Die Unterrichtung der erfassten Personen gemäß Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erfolgt 
über das Anschreiben nach § 15a, mit dem die Aufforderung zur Abgabe der Bereitschaftserklärung ergeht.  

(§ 15 Absatz 1) 

Die Daten, die nach § 58c SG durch die Meldebehörden übermittelt werden, dienen zugleich als Grundlage für 
die Wehrerfassung. Die weiteren für die Wehrerfassung benötigten Meldedaten werden durch das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr im automatisierten Verfahren abgerufen. Dadurch ist eine zeitnahe 
Umsetzung des neuen Wehrerfassungs- und Wehrdienstmodells sowie eine effiziente Erfassung möglich. 

Inhaltlich ist der Datenkranz gegenüber der bisherigen Regelung in § 15 geringer, wobei ein Abruf von Famili-
enname, Vorname und gegenwärtiger Anschrift unterbleiben kann, da diese Daten bereits in der Übermittlung 
nach § 58c Absatz 1 SG enthalten sind. Eine Information über das Geschlecht ist für die Wehrersatzbehörden 
notwendig, weil sich danach bestimmt, ob eine Person der Wehrpflicht unterliegt oder nicht. Dies kann auf der 
Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag 
(SBGG) vom 19. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 206) der Veränderung unterliegen. 

(§ 15 Absatz 2) 

Sollte ein automatisierter Abruf von Meldedaten technisch nicht möglich sein, gewährleistet Absatz 2 eine Da-
tenübermittlung in anderer Weise. 

(§ 15a) 

Auf Aufforderung durch die Wehrersatzbehörde werden die nach § 15 Absatz 1 erfassten Wehrpflichtigen ver-
pflichtet, eine Bereitschaftserklärung abzugeben.  

Mit der Bereitschaftserklärung werden mittels eines Fragebogens die im Gesetz geregelten Angaben abgefragt. 
Die Fragen stehen jeweils in einem Zusammenhang mit der Bereitschaft und der Fähigkeit zu einer Wehrdienst-
leistung. Dass die verpflichtende Befragung auf Männer beschränkt wird, resultiert daraus, dass nur Männer der 
allgemeinen Wehrpflicht unterliegen (vgl. § 1). Angesichts des Umstands, dass der Eintritt des Spannungs- und 
Verteidigungsfalles nicht planbar ist und automatisch das Wiederaufleben der Pflichten aus dem WPflG auslöst, 
muss die Bundeswehr in der Lage sein, den dann notwendigen Personalaufwuchs rasch zu bewerkstelligen. Die 
verpflichtende Befragung verfolgt u.a. das Ziel, einen Datenbestand über die Wehrpflichtigen zu erhalten. Ge-
genüber einer ggf. zwangsweisen Einberufung oder Heranziehung ist die verpflichtende Befragung ein geringfü-
gigerer Grundrechtseingriff und entspricht damit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Die einzelnen in der Bereitschaftserklärung anzugebenden Informationen begründen sich wie folgt: 

Zu Nummer 1: Beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr liegen die Angaben zur Person, 
Geschlecht und Familienstand über den Abruf nach § 15 vor. Sie werden daher in dem elektronischen Fragebogen 
bereits eingetragen sein, wenn die Aufforderung zur Abgabe der Bereitschaftserklärung erfolgt. Es ist daher aus-
reichend, dass die Wehrpflichtigen die Richtigkeit dieser Angaben bestätigen und erforderlichenfalls korrigieren. 
Durch das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104) 
wurde der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit aufgegeben. Es ist somit davon auszugehen, dass künf-
tig vermehrt wehrpflichtige deutsche Staatsbürger auch über weitere Staatsangehörigkeiten verfügen. Für den mit 
der Bereitschaftserklärung verfolgten Zweck, ein Lagebild über Fähigkeiten und Bereitschaft für den Dienst in 
den deutschen Streitkräften zu erhalten, ist die Kenntnis von weiteren Staatsangehörigkeiten der Wehrpflichtigen 
von Bedeutung. Dies kann z.B. dann eine Rolle spielen, wenn es sich um Staatsangehörigkeiten von Staaten mit 
besonderen Sicherheitsrisiken handelt (vgl. § 13 Absatz 1 Nummer 17 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes) oder 
von Staaten, die ein Einsatzgebiet der Bundeswehr darstellen. Hier ist nicht auszuschließen, dass für die Wehr-
pflichtigen durch die doppelte Staatsangehörigkeit Loyalitätskonflikte entstehen könnten oder sie 
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Verpflichtungen unterliegen, die jedenfalls vor einem Dienst in den deutschen Streitkräften betrachtet werden 
müssen. Die Regelung stellt keinen Ausdruck des Misstrauens gegenüber Doppelstaatern dar und begründet auch 
keine Benachteiligung im Hinblick auf den Dienst in der Bundeswehr. Sie verschafft dem Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr vielmehr Informationen, die nicht zuletzt im eigenen Interesse der Wehr-
pflichtigen und gegebenenfalls auch ihrer Angehörigen in dem anderen Staat mit in die Entscheidung über eine 
Dienstleistung in den deutschen Streitkräften einzufließen haben. 

Zu Nummer 2: Der in der Bereitschaftserklärung abgefragte Grad der Bereitschaft zu einem Wehrdienst trägt zu 
einem umfassenden Lagebild bei und erleichtert bei einem Wiederaufleben der Wehrpflicht im Spannungs- und 
Verteidigungsfall die Einplanung und Heranziehung der Wehrpflichtigen. Insbesondere die Verpflichtung zur 
Darlegung eines Interesses an einem Wehrdienst in der Bundeswehr soll – in Verbindung mit umfassenden Infor-
mationen über berufliche Möglichkeiten und Perspektiven in den Streitkräften – eine tiefergehende Auseinander-
setzung damit auslösen, ob ein freiwilliger Wehrdienst in der Bundeswehr für einen selbst – z. B. für die berufliche 
Entwicklung oder weil man darin eine für sich sinnstiftende Aufgabe entdeckt – vorteilhaft sein kann. Aus einer 
solchen intensiveren Auseinandersetzung kann dann der Impuls für eine entsprechende Bewerbung erwachsen, 
sodass der hier vorgesehene Mechanismus insgesamt geeignet erscheint, prognostisch zu einer Erhöhung der An-
zahl freiwilliger Bewerbungen zu führen. Mit Blick auf die potenzielle Verpflichtung zum Wehrdienst bestehen 
auch keinerlei Einwände dagegen, dass die Wehrpflichtigen (quasi als wehrpflichtrechtliches Minus gegenüber 
einer Verpflichtung Wehrdienst zu leisten) verpflichtend gefragt werden können, ob und in welchem Maße eine 
grundsätzliche Bereitschaft zum Wehrdienst besteht.  

Zu Nummer 3: Die Frage nach Körpergröße und Gewicht ist für die Einschätzung der persönlichen Eignung und 
die Verwendbarkeit in den Streitkräften und damit für eine zielgerichtete Ansprache und ggf. spätere Einplanung 
erforderlich. Insbesondere gibt es für eine Verwendung als Soldat bestimmte Mindest- und Obergrenzen für Ge-
wicht und Körpergröße. Darüber hinaus bestehen für bestimmte Verwendungen in den Streitkräften Vorgaben zu 
Körpergröße und Gewicht, die nicht unter- bzw. überschritten werden dürfen. Zum Beispiel beträgt die maximale 
Körpergröße für eine Verwendung im Kampfpanzer Puma 184 cm. Ungeachtet der Tatsache, dass das Körperge-
wicht erheblichen Änderungen unterliegen kann, stellt dies auch im Verhältnis zur Körpergröße einen maßgebli-
chen Anhalt für bestimmte Verwendungsmöglichkeiten oder Verwendungsausschlüsse dar. Durch die erneute 
Abfrage innerhalb von zehn Jahren werden diese Angaben aktualisiert. Es kommt hinzu, dass die Angaben im 
Fragebogen auch relativ zeitnah gemäß § 15b Nummer 1 für die Übersendung von Informationen über Tätigkeiten 
in den Streitkräften genutzt werden. 

Zu Nummer 4: Die Frage nach einer anerkannten Schwerbehinderung ist deswegen von Bedeutung, weil dies 
Auswirkungen auf die Heranziehbarkeit zum Basiswehrdienst hat. Es soll vermieden werden, dass Personen In-
teresse am Wehrdienst bekunden und dann ggf. erst nach Einladung zur persönlichen Vorstellung erfahren, dass 
eine Wehrdienstleistung wegen ihrer Schwerbehinderung nicht in Betracht kommt, was für den Bürger enttäu-
schend wäre und unnötigen Verwaltungsaufwand für die Wehrersatzbehörden bedeuten würde. 

Zu Nummer 5: Für eine Einplanung und mögliche Verwendung auch im Hinblick auf bestimmte militärische 
Laufbahnen ist eine Information über vorhandene bzw. angestrebte Bildungsabschlüsse und sonstige Fachquali-
fikationen unerlässlich.  

Zu Nummer 6: Bei der Frage nach Einschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit geht es um die Motivation 
und Bereitschaft für einen Wehrdienst und nicht um Erkenntnisse über etwaige gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen, die einer späteren Untersuchung durch die Wehrersatzbehörde vorbehalten sind. Diese Frage ermöglicht eine 
gezielte Ansprache und Einplanung im Hinblick auf Verwendungen mit hohen körperlichen Belastungen und ist 
daher unter Beachtung von Art. 9 Absatz 2 Buchstabe g) DSGVO erforderlich. 

Zu Nummer 7: Die Frage, ob ein Wehrpflichtiger Wehrdienst in fremden Streitkräften geleistet hat, ist unter ver-
schiedenen Aspekten von Belang. Hieraus kann auf bereits vorhandene militärische Qualifikationen geschlossen 
werden. Es stellt sich aber auch die Frage der möglichen Anrechnung eines Wehrdienstes in fremden Streitkräften 
auf den Wehrdienst in der Bundeswehr (vgl. § 8 Absatz 2). Nicht auszuschließen ist auch, dass ein Wehrdienst in 
fremden Streitkräften als Eignungshindernis für einen Dienst in den deutschen Streitkräften qualifiziert wird. 

Der Fragebogen ist grundsätzlich digital auszufüllen und in elektronischer Form abzugeben. Dadurch wird sowohl 
dem verstärkten Einsatz digitaler Instrumente in der Verwaltung als auch der auf digitale Kommunikation ausge-
richteten Lebenswirklichkeit junger Menschen Rechnung getragen. In Ausnahmefällen kann die Erklärung auch 
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schriftlich abgegeben werden, dies umfasst auch die Möglichkeit der Niederschrift, wenn es der Wehrersatzbe-
hörde zuzumuten ist. Die Abgabe der Erklärung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten ist in 
den im Gesetz vorgesehenen Fällen möglich. So wird sichergestellt, dass jeder Wehrpflichtige für seinen persön-
lichen Fall einen Weg zur Abgabe der Bereitschaftserklärung findet. Für den Fall, dass der Wehrpflichtige dieser 
ersten Aufforderung nicht nachkommt, wird ihm eine zweite Aufforderung durch die Wehrersatzbehörde zuge-
stellt. Es gelten die Zustellungsvorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. Sollte der Wehrpflichtige auch 
der zweiten Aufforderung zur Abgabe der Bereitschaftserklärung nicht nachkommen, so begeht er eine Ordnungs-
widrigkeit, welche mit Bußgeld bedroht ist. Die Abgabe der Bereitschaftserklärung auf Aufforderung ist zudem 
eine Rechtspflicht, die erforderlichenfalls nach den allgemeinen Vorschriften des Verwaltungs-Vollstreckungs-
gesetzes vollstreckt werden kann. 

Durch die Einführung einer durch die wehrpflichtigen Männer auf Grund der Aufforderung durch die Wehrer-
satzbehörde verpflichtend abzugebenden Bereitschaftserklärung in Form eines Fragebogens wird ein verbessertes 
Lagebild über Eignung und Bereitschaft für den Dienst in der Bundeswehr erreicht, was im Falle des Spannungs- 
und Verteidigungsfalles eine gezielte Einberufung oder Heranziehung zu einem Wehrdienst erleichtert und damit 
der Effektuierung der Wehrpflicht dient und zur Einsatzbereitschaft der Streitkräfte beiträgt. 

Die in Absatz 5 vorgesehene erneute Aufforderung zur Abgabe der Bereitschaftserklärung ist notwendig, um ei-
nen aktualisierten Datenbestand zu erhalten. Dies dient auch dazu, insbesondere die zwischenzeitlich erworbenen 
Qualifikationen und eine ggf. geänderte Bereitschaft zu einem Wehrdienst zu erfahren, was dazu beiträgt, das 
Potenzial der Wehrpflichtigen, insbesondere auch mit Blick auf eine spätere Heranziehung im Spannungs- und 
Verteidigungsfall, besser ausschöpfen zu können. Der Zeitraum von zehn Jahren ermöglicht es, die erneute Auf-
forderung entsprechend dem Personalbedarf der Streitkräfte und den individuellen Angaben in der ersten Bereit-
schaftserklärung an die Wehrpflichtigen zu richten. Dieser Zeitraum ist zweckmäßig, um zwischenzeitlich absol-
vierte Ausbildungsgänge (Berufsausbildung, Studium etc.) berücksichtigen zu können. Er ist auch ausreichend, 
da eine Aktualisierung nach dem Ablauf von zehn Jahren angesichts des Zwecks des Gesetzes nicht erforderlich 
ist. Durch die Beschränkung des Personenkreises wird klargestellt, dass die erneute Aufforderung zur Abgabe der 
Bereitschaftserklärung an diejenigen Wehrpflichtigen unterbleibt, die bereits Wehrdienst leisten oder als Reser-
vist der Dienstleistungsüberwachung nach § 77 SG unterliegen. Dies vermeidet eine unnötige Datenverarbeitung 
und schont Ressourcen der Verwaltung.  

(§ 15b)

Mit dem neu eingefügten § 15b wird die erforderliche Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung durch die 
Wehrersatzbehörden geschaffen, die die personenbezogenen Daten der erfassten Wehrpflichtigen einschließlich 
der Angaben aus der Bereitschaftserklärung zum Zwecke der Personalbearbeitung auswerten und verarbeiten 
müssen. Insbesondere im Hinblick auf den Spannungs- und Verteidigungsfall ist diese Regelung essentiell. Sobald 
dieser Fall eintritt, können die Daten der wehrpflichtigen Personen nicht erstmalig beschafft werden, sie müssen 
bereits vorliegen, um schnellstmöglich auf Bedrohungslagen reagieren zu können. Sofern Daten auch von Perso-
nen verarbeitet werden, die bei der Befragung kein Interesse an einem Wehrdienst äußern, ist dies im Rahmen der 
Wehrerfassung erforderlich, weil der betroffene Personenkreis spätestens mit Eintritt des Spannungs- oder Ver-
teidigungsfalls einer verpflichtenden Einberufung oder Heranziehung zum Wehrdienst unterliegt und hierfür ein 
bestimmter Datenbestand zum Kreis der Wehrpflichtigen benötigt wird. Der Zeitfaktor zwingt dazu, den Daten-
bestand bereits jetzt und nicht erst im Spannungs- oder Verteidigungsfall aufzubauen. Die jeweiligen Zwecke der 
Datenverarbeitung werden in den Nummern 1 bis 3 einzeln aufgeführt, um eine den in Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe e DSGVO normierten Voraussetzungen genügende Rechtsgrundlage zu schaffen. Das Erfordernis, für be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 DSGVO Schutzmaßnahmen zu 
treffen, folgt aus § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes. Diese Regelung normiert zudem auf der Basis 
und unter Berücksichtigung von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g DSGVO die Zulässigkeit der Verarbeitung be-
sonderer Kategorien personenbezogener Daten. 

(§ 15c)

Mit § 15c wird eine Rechtsgrundlage für den Abruf von Meldedaten zum Zwecke der Aktualisierung der nach 
§ 15b gespeicherten Daten geschaffen. Dies ist für eine effektive Personalbearbeitung erforderlich. Die Ände-
rungsmitteilungen werden bis zum Ablauf des 60. Lebensjahres der Wehrpflichtigen benötigt, denn nach § 3 Ab-
satz 5 WPflG endet die Wehrpflicht im Spannungs- oder Verteidigungsfall mit Ablauf des Jahres, in dem der 
Wehrpflichtige das 60. Lebensjahr vollendet. Die Änderungsmitteilungen stellen sicher, dass die 
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Wehrersatzbehörden entsprechend dem Ziel des Gesetzes über einen aktuellen Datenbestand verfügen, auf den 
im Falle des Wiederauflebens der Wehrpflicht im Spannungs- oder Verteidigungsfall zurückgegriffen werden 
kann. Der Katalog der in der Vorschrift genannten personenbezogenen Daten entspricht den in § 58c Absatz 1 SG 
und in § 15 aufgeführten personenbezogenen Daten. Im Fall des Versterbens der betroffenen Person wird eine 
Information hierüber benötigt. Eine Information über eine Änderung des Geschlechtseintrages ist für die Wehr-
ersatzbehörden notwendig, weil dies im Hinblick auf die Bestimmungen des SBGG entscheidend dafür ist, ob 
eine Person nicht mehr oder neuerdings der Wehrpflicht unterliegt. 

(§ 15d) 

Mit § 15d wird die erforderliche datenschutzrechtliche Regelung zur Aufbewahrung der personenbezogenen Da-
ten getroffen, die nach den §§ 15 bis 15d verarbeitet werden. Dies betrifft insbesondere diejenigen Wehrpflichti-
gen, die auf Grund freiwilliger Verpflichtung zum Wehrdienst herangezogen werden. Für diese Personengruppe 
gilt das in den §§ 29 ff SG geregelte Personalaktenrecht der Soldatinnen und Soldaten. Die personenbezogenen 
Daten derjenigen wehrpflichtigen Personen, die nicht zum Wehrdienst herangezogen werden, müssen zum Zwe-
cke der Durchsetzung der Wehrpflicht und Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte für einen Zeit-
raum vorgehalten werden, in dem noch eine Heranziehung zum Wehrdienst, insbesondere im Spannungs- oder 
Verteidigungsfall, gesetzlich möglich ist. Es wäre den Zielen des Gesetzes abträglich, auf diese Daten dann nicht 
mehr zugreifen zu können, wenn sie im Krisenfall zur Durchsetzung der Wehrpflicht genutzt werden müssen. Die 
Aufbewahrungsfrist der Daten endet in Übereinstimmung mit § 15c und der in § 3 Absatz 5 WPflG geregelten 
Höchstdauer der Wehrpflicht mit der Vollendung des 60. Lebensjahres. Durch die Formulierung, dass die Daten 
auf dem jeweils aktuellen Stand aufbewahrt werden, wird die Pflicht zur Aktualisierung der Daten und zur Lö-
schung veralteter Daten aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d DSGVO zum Ausdruck gebracht. 

Zu Nummer 5 
(§ 24a) 

Die Vorschrift über den Änderungsdienst betreffend die Daten der wehrpflichtigen Personen kann entfallen, da 
die entsprechenden Regelungen nunmehr in § 15c verankert sind und unabhängig vom Eintritt des Spannungs- 
oder Verteidigungsfalles gelten. 

Zu Nummer 76 
(§ 45 Absatz 1) 

Zur Durchsetzung der Pflicht zur Abgabe einer Bereitschaftserklärung ist eine Ergänzung des bisherigen Buß-
geldkatalogs in § 45 erforderlich. 

Die Möglichkeit einer Verwaltungsvollstreckung reicht nicht aus, weil die Pflicht zur Abgabe der Bereitschafts-
erklärung nach § 15a ein wesentlicher erster Schritt zur individuellen Durchsetzung der Wehrpflicht ist, deren 
Verletzung nach Eigenart und Schwere den bisher in § 45 geregelten Bußgeldtatbeständen entspricht. Dies trägt 
dem Willen des Gesetzgebers Rechnung, dass nur gravierende Regelverstöße bußgeldbewehrt sein sollen (vgl. 
BT-Drs. 15/4458 S. 35 zum Wehrrechtsänderungsgesetz 2008). Indem das Verhängen einer Geldbuße in das Er-
messen der Verwaltungsbehörde gestellt ist („Kann“-Regelung in § 45 Absatz 2), wird sichergestellt, dass gering-
fügige und fahrlässige Verstöße gegen die Pflicht aus § 15a nicht zwangsläufig zu einem Bußgeld führen müssen. 

Zu Buchstabe a 
Zu Nummer 7 
(zu § 48) 

Mit dieser Neuregelung wird gewährleistet, dass im Spannungs- oder Verteidigungsfall alle der Wehrpflicht un-
terliegenden Männer, d.h. auch diejenigen Jahrgänge, die infolge des Wegfalls der Erfassung seit 2011 nicht mehr 
betrachtet werden konnten, wieder erfasst werden können. Der im Wege des Abrufs oder ersatzweise der Daten-
übertragung nutzbare Datenkranz wird durch die in Bezug genommenen Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
bestimmt. Hierdurch wird es den Wehrersatzbehörden ermöglicht, bei der im Spannungs- oder Verteidigungsfall 
auflebenden Musterung und Einberufung unterschiedliche Faktoren wie zum Beispiel Wohnort und Familienstand 
zu berücksichtigen. 
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Zu Nummer 98 
(§ 53) 

Die Vorschrift hat keinen praktischen Anwendungsbereich mehr und kann entfallen. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Soldatengesetzes) 
Zu Nummer 1 
(Inhaltsübersicht) 

Folgeänderung zu Nummer 6. 

Zu Nummer 2 
(§ 1) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 3 
(§ 2) 

Mit der Änderung wird eine Regelungslücke geschlossen. Auch für die auf den Spannungs- und Verteidigungsfall 
beschränkte Einberufung zu einem Wehrdienst nach dem WPflG bedarf es einer Bestimmung des Beginns des 
Wehrdienstverhältnisses. 

Zu Nummer 4 
(Überschrift des Dritten Abschnitts) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 5 
(Überschrift zu Nummer 3 des Dritten Abschnitts) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 6 
(§ 58b) 

Die Vorschrift wird im Hinblick auf die Einführung eines Basiswehrdienstes angepasst. Damit wird aufbauend 
auf dem bisherigen Freiwilligen Wehrdienst eine neu bezeichnete Wehrdienstart geschaffen, die eine Wehrdienst-
leistung für alle Personen auf freiwilliger Basis ermöglicht. Neben der Verkürzung der Mindestdauer von sieben 
auf sechs Monate wird auch die militärische Ausbildung in diesem Bereich neu ausgestaltet. 

Zu Nummer 7 
(§ 58c) 

Mit Blick auf die Änderung in Artikel 1 Nummer 3 (Erfassung Wehrpflichtiger und verpflichtende Abgabe einer 
Bereitschaftserklärung) bedarf es auch einer Änderung der bisherigen Vorschrift zur Datenübermittlung durch die 
Meldebehörden. Die Ergänzung in Absatz 1 stellt klar, dass die Daten außer für die Information nach § 58c auch 
für die Wehrerfassung nach § 15 WPflG verarbeitet werden können. Sie dienen als Grundlage für die Übermitt-
lung des Fragebogens nach § 15a WPflG an wehrpflichtige und nicht wehrpflichtige Personen. Da andernfalls die 
Erfassung nicht gewährleistet wäre, ist die Widerspruchsmöglichkeit gegen die Datenübermittlung in Absatz 1 
Satz 2 zu streichen. 

Durch die Änderung in Absatz 2 wird sichergestellt, dass auch nicht wehrpflichtige Personen die Möglichkeit zur 
Abgabe einer Bereitschaftserklärung im Sinne von § 15a WPflG erhalten. Außerdem wird klargestellt, dass die 
§§ 15 bis 15d WPflG eine weitere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der nach § 15c WPflG übermittelten 
Daten darstellen. 
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In Absatz 3 ist die Regelung zur Löschung der Daten an die Bestimmungen der DSGVO anzupassen. Ferner ist 
die Frist in Absatz 3 auf drei Jahre anzuheben, um auszuschließen, dass die für die Aufgaben der Bundeswehr 
benötigten Daten zu früh gelöscht werden. Die Bundeswehr baut auf einem Datenbestand von 17-jährigen Perso-
nen auf, an die der Fragebogen nach § 15a WPflG aber erst gerichtet wird, wenn und solange diese 18 Jahre alt 
sind. Um die Durchführung der Fragebogenaktion einschließlich einer zielgerichteten Auswertung nicht zu ge-
fährden, ist eine Aufbewahrungszeit von drei Jahren geboten. 

Zu Nummer 8 
(§ 58h)

Folgeänderung zu Nummer 6.

Zu Nummer 9
(§ 9 Absatz 2, § 20 Absatz 8 Satz 1, § 31 Absatz 1 Satz 2, § 58 Absatz 2 Satz 3, § 58d Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 1, §§ 58f und 58g Absatz 1 Satz 1, § 77 Absatz 1 Satz 2)

Redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Nummer 10 
(§ 101)

Angesichts des Inkrafttretens des Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes im Jahr 2025 bedarf es einer Übergangsregelung. § 58c sieht derzeit eine Über-
mittlung der Daten von Personen in dem Jahr vor, in dem sie 17 Jahre werden. Die Daten der 2025 volljährig 
Werdenden, die gemäß § 58c Absatz 1 bis zum 31. März des Vorjahres übermittelt wurden, werden zum über-
wiegenden Teil aufgrund der einjährigen Aufbewahrungsfrist des § 58c Absatz 3 in der bisherigen Fassung bereits 
gelöscht sein. Mit Inkrafttreten des Gesetzes liegen die Daten für die Personen, die in diesem Jahr das 18. Lebens-
jahr vollenden, somit nicht mehr vor. Von daher könnte der im Jahr 2025 volljährig werdende Jahrgang von der 
Neuregelung gar nicht umfasst werden. Dies würde bei der Bundeswehr zu einer der Zielsetzung des Gesetzes 
widersprechenden Datenlücke führen. Deshalb müssen die Daten dieses Personenkreises von den Meldebehörden 
einmalig erneut übermittelt werden. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Verpflichtung der Meldebehörden. 
Genutzt werden diese Daten für den Hinweis auf die freiwillige Abgabe der Bereitschaftserklärung nach § 15a 
WPflG sowie – bei den der Wehrpflicht unterliegenden Personen – für die Anwendung der §§ 15 bis 15d WPflG. 
Durch die Verweisung in Satz 2 auf die Aufbewahrungsfrist in § 58c Absatz 3 wird den datenschutzrechtlichen 
Erfordernissen Rechnung getragen. 

Durch die Regelung in Absatz 2 wird klargestellt, dass diejenigen Personen, die freiwilligen Wehrdienst nach der 
bisherigen Rechtslage leisten, in den neuen Basiswehrdienst überführt werden. Damit wird sichergestellt, dass 
dabei ihre Rechtsstellung nicht verschlechtert wird. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Wehrsoldgesetzes) 
Zu Nummer 1 
(§ 3)

Die Ergänzung dient der rechtssystematischen Klarstellung, dass eine unterschiedliche Behandlung von Wehr-
soldberechtigten und Besoldungsberechtigten durch die konstitutive Neufassung des Wehrsoldgesetzes mit dem 
Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr vom 4. August 2019 
(BGBl. I 2019 S. 1147) in Bezug auf einen möglichen Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung (z.B. Auf-
wandsentschädigung für Diensthundeführer und Diensthundeführerinnen) nicht beabsichtigt war. Es handelt sich 
um eine Rechtsgrundverweisung. Freiwilligen Wehrdienst Leistende dürfen danach eine Aufwandsentschädigung 
unter denselben Voraussetzungen und in derselben Höhe wie Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsemp-
fänger erhalten. 

Zu Nummer 2 
(§ 8)
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Zu Buchstabe a 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Buchstabe b 
Im Rahmen der konstitutiven Neufassung des Wehrsoldgesetzes mit dem Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der 
personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr vom 4. August 2019 (BGBl. I 2019 S. 1147) wurde die Rückfor-
derung von Entlassungsgeld bei einer zeitnahen Übernahme in ein Dienstverhältnis als Soldatin oder Soldat auf 
Zeit eingeführt. Da das Entlassungsgeld der finanziellen Unterstützung bei der Rückkehr in das zivile Leben dient, 
ist bei einer zeitnahen Übernahme in ein Dienstverhältnis als Soldatin oder Soldat auf Zeit für ein zweckentspre-
chendes Entlassungsgeld kein sachlicher Grund mehr gegeben. Dagegen fehlt es bei einem zeitnahen Eintritt ehe-
maliger freiwilligen Wehrdienst Leistender nach Beendigung des freiwilligen Wehrdienstverhältnis erneut in ein 
solches an einer Regelung für eine mögliche Rückforderung des Entlassungsgeldes. Die unterschiedliche Behand-
lung der Wehrdienstverhältnisse lässt sich nicht sachgerecht begründen. Der belastende Aspekt der Rückforde-
rung des Entlassungsgeldes bei zeitnaher Übernahme in ein Dienstverhältnis als Soldatin oder Soldat auf Zeit darf 
im Zusammenhang mit der Attraktivität des Wehrdienstes in der Bundeswehr nicht unbeachtet bleiben und könnte 
somit dem erforderlichen Personalaufwuchs bei den Streitkräften entgegenstehen. 

Darüber hinaus bindet die Bearbeitung und Überwachung der Rückforderung des Entlassungsgeldes (§ 8 Absatz 4 
Nummer 3) zusätzlich zur durchzuführenden Betrachtung und Anrechnung am Ende der Wehrdienstzeit als Sol-
datin oder Soldat auf Zeit (§ 13a Absatz 1 Satz 2 SVG) unverhältnismäßig viele Ressourcen beim Bundesverwal-
tungsamt (Geschäftsbereich des Bundesministerium des Innern und für Heimat) und verschiedenen Dienststellen 
der Bundeswehr. Bei Soldatinnen und Soldaten auf Zeit sind im Rahmen der Festsetzung der Ansprüche nach 
dem SVG auch Leistungen aus vorherigen Wehrdienstverhältnissen anzurechnen. Das bedeutet, dass am Ende 
des Dienstverhältnisses als Soldatin oder Soldat auf Zeit u.a. das Entlassungsgeld auf die Ansprüche nach dem 
SVG anzurechnen ist. Dieser Verwaltungsaufwand steht in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen und 
unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kann die Regelung entfallen. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes) 
Zu Nummer 1 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Nummer 2 
Durch den Wegfall des Begriffs der Probezeit in § 58b SG muss dieser auch im SVG gestrichen werden und wird 
jeweils durch eine inhaltlich entsprechende Zeitangabe ersetzt: hier ist der entsprechende Passus unter Berück-
sichtigung der Anrechenbarkeit nach § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht mehr notwendig und wird ersatzlos gestrichen. 

Zu Nummer 3 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Nummer 4 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG) sowie Bereinigung eines falschen Verweises im Hinblick auf 
Personen, die Basiswehrdient leisten. 

Zu Nummer 5 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Nummer 6 
Zu Buchstabe a 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Buchstabe b 
Personen, die Basiswehrdienst leisten, werden zukünftig auch noch bis zu zwei Jahre nach Dienstzeitende an 
internen Bildungsmaßnahmen des Berufsförderungsdienstes (§ 5 Absatz 3 Satz 1 der 
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Berufsförderungsverordnung) sowie an Eingliederungsmaßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 4 Satz 2, die inner-
halb eines Jahres nach Dienstzeitende beginnen, teilnehmen können (§ 9 Absatz 4 Satz 3). Der personelle An-
wendungsbereich der Vorschrift wird damit auf Basiswehrdienst Leistende ausgedehnt. Diese Erweiterung des 
Angebots des Berufsförderungsdienstes für Basiswehrdienst Leistende dient der Steigerung der Attraktivität des 
Basiswehrdienstes. 

Zu Buchstabe c 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Nummer 7 
Durch den Wegfall des Begriffs der Probezeit in § 58b SG muss dieser auch im SVG gestrichen werden und wird 
jeweils durch eine inhaltlich entsprechende Zeitangabe ersetzt. 

Zu Nummer 8 
Durch den Wegfall des Begriffs der Probezeit in § 58b SG muss dieser auch im SVG gestrichen werden und wird 
jeweils durch eine inhaltlich entsprechende Zeitangabe ersetzt. 

Zu Nummer 9 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Artikel 5 (Änderung der Berufsförderungsverordnung) 
Zu Nummer 1 
Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 58b SG). 

Zu Nummer 2 
Basiswehrdienst Leistende werden zukünftig auch noch bis zu zwei Jahre nach Dienstzeitende an internen Bil-
dungsmaßnahmen des Berufsförderungsdienstes sowie an Eingliederungsmaßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 4 
Satz 2 SVG, die innerhalb eines Jahres nach Dienstzeitende beginnen, teilnehmen können (§ 9 Absatz 4 Satz 3 
SVG). Der personelle Anwendungsbereich der Vorschrift wird damit auf Basiswehrdienst Leistende ausgedehnt. 
Diese Erweiterung des Angebots des Berufsförderungsdienstes für Basiswehrdienst Leistende dient zur Steige-
rung der Attraktivität des Basiswehrdienstes. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Bundesmeldegesetzes) 
Zu Nummer 1 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 15 WPflG). 

Zu Nummer 2 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 7 (§ 58c SG). 

Zu den Nummer 3 und 4 
Es handelt sich jeweils um eine Folgeänderung zur Änderung der Nummer 2. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes) 
Bereits im geltenden Recht ist für die Zustimmung zu einer Kündigung nach § 7 Absatz 1 anstelle der Agentur 
für Arbeit die Bundeswehr selbst zuständig. Künftig soll die Bundeswehr diese Aufgaben auch bei Arbeitnehmern 
verbündeter Streitkräfte wahrnehmen. Mit einem „Gesetz zur weiteren Stärkung der personellen Einsatzbereit-
schaft und zur Änderung von Vorschriften für die Bundeswehr“ sollen zudem neue Regelungen in § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 1a und 1b geschaffen werden, die den Anwendungsbereich des ASG um mehrheitlich im Eigen-
tum des Bundes befindliche Gesellschaften, soweit sie zur Versorgung der Bundeswehr und der verbündeten 
Streitkräfte dienen, und sonstige Unternehmen, soweit deren Leistungserbringung im Rahmen von Vertragsver-
hältnissen zur Versorgung der Bundeswehr und der verbündeten Streitkräfte erforderlich ist, erweitert werden. 
Auch in diesen Fällen soll anstelle der Agentur für Arbeit die Bundeswehr für die oben genannten Aufgaben 
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zuständig sein. Dies ist in Anbetracht einer entsprechenden Sachnähe sowie zusätzlich bei § 4 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1a einer personellen Nähe des Bundesamtes für Personalmanagement der Bundeswehr sinnvoll. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 Nummer 11 des Bun-
desmeldegesetzes (BMG)). 

Zu Artikel 9 (Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung) 
Es handelt sich um Folgeänderungen zu Artikel 2 Nummer 7 (§ 58c SG). 

Zu Artikel 10 (Änderung der Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung) 
Zu Nummer 1 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 Nummer 11 BMG). 

Zu Nummer 2 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 6 Nummer 2 (§ 36 Absatz 2 BMG). 

Zu Artikel 11 (Folgeänderungen) 
Es handelt sich jeweils um redaktionelle Folgeänderungen zu Artikel 2 Nummer 6 infolge der Einführung des 
Basiswehrdienstes, der an die Stelle des bisherigen freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b SG tritt. 

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 
Die Vorschrift enthält die übliche Inkrafttretensregelung. Ein verzögertes oder auf die Zukunft gerichtetes Inkraft-
treten würde die Zielsetzung des Gesetzes bremsen, einerseits die Wehrerfassung zu modernisieren und zum an-
deren aktiv an die Wehrpflichtigen mit der Pflicht zur Abgabe der Bereitschaftserklärung heranzutreten, um ins-
gesamt effektiver und zielgerichtet das Potenzial der Wehrpflichtigen sowie der künftigen Reservistinnen und 
Reservisten zu erfassen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1050. Sitzung am 20. Dezember 2024 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat stellt fest, dass Russland mit dem Bruch von Kernprinzipien des Völkerrechts wie Souverä-
nität und territoriale Integrität das Fundament der europäischen Friedensordnung angegriffen hat und auf 
absehbare Zeit die größte Gefahr für die Sicherheit in Europa bleiben wird.

2. Der Bundesrat stimmt mit der Bundesregierung überein, dass Deutschland sich auf die neue Bedrohungslage 
einstellen muss. Es bedarf besonderer Anstrengungen, Verteidigung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu 
verstehen.

3. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, bei allen Überlegungen zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes auch die Belange des Zivilschutzes 
hinreichend zu berücksichtigen. Die Gewährleistung der äußeren Sicherheit ist nicht ohne Berücksichtigung 
der Belange der inneren Sicherheit denkbar, welche auch durch die im Zivilschutz mitwirkenden nicht-poli-
zeilichen Einsatzkräfte sichergestellt wird. Aus Sicht des Bundesrates sollten deshalb auch die Feuerwehren, 
das Technische Hilfswerk und die Hilfsorganisationen in personeller Hinsicht hiervon profitieren können.
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung nimmt zur Stellungnahme des Bundesrates vom 20. Dezember 2024 (BR-Drs. 559/24 – 
Beschluss) zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften und zur 
Einführung eines neuen Wehrdienstes wie folgt Stellung: 

Zu Nummer 1: 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung des Bundesrates, dass Russland mit dem Bruch von Kernprinzipien 
des Völkerrechts wie Souveränität und territorriale Integrität das Fundament der europäischen Friedensordnung 
angegriffen hat und auf absehbare Zeit die größte Gefahr für die Sicherheit in Europa bleiben wird. 

Zu Nummer 2: 

Die Bundesregierung stimmt mit dem Bundesrat dahingehend überein, dass Deutschland sich auf die neue 
Bedrohungslage einstellen muss und es besonderer Anstrengungen bedarf, Verteidigung als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. 

Zu Nummer 3: 

Im Zuge weitergehender Überlegungen betreffend gesetzliche Maßnahmen im Sinne einer effektiven Gesamt-
verteidigung sind künftig auch die Belange des Zivilschutzes zu berücksichtigen.  
Dies ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Gesetzentwurfes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher 
Vorschriften und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes, der als erster Schritt darauf abzielt, das Potenzial an 
Reservistinnen und Reservisten zu erhöhen und ein verbessertes Lagebild über Eignung und Bereitschaft der 
potentiellen Berwerberinnen und Bewerber für den Dienst in den Streitkräften zu erhalten.  
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